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57 Erläuterungen zu §117 - Fristen

57.1 Peremptorische Frist
Gesetzliche (peremptorische) Fristen (wie z. B. die Einsprachefrist, die Rekursfrist, die Frist für ein
Revisionsbegehren etc.) können von den Behörden nicht erstreckt werden.

57.2 Dilatorische Frist
Dagegen können die von einer Behörde angesetzten Fristen (sog. dilatorische Fristen) auf begründetes
Gesuch hin erstreckt werden.

Steuerbuch
Druckdatum: 29. März 2024 3


	Erläuterungen zu §117 - Fristen
	Peremptorische Frist
	Dilatorische Frist


